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GESELLSCHAFTSVERTRAG
(Stand: 27'06 2014)

pad.präventive,a|tersübergreifendeDiensteimsozialenBereich.gGmbH.

Präambel

Die Firma:,,pad - präventive, a|tersübergreifende Dienste im sozia|en Bereich - gGmbH'' ist ent-

standen durch formwechselnde umwandlung des Vereins: "pad e' v' - Eltern und Jugendliche ge-

gen Drogenmißbrauch" mit sitz in Berlin, als freier Träger der Jugendhilfe und sozialarbeit' vor-

mals eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts charlottenburg unter vR 10849 B' dessen

Gemeinnützigkeit und Mildtätigkeit bestehen üleiben. Für das Gesellschaftsverhältnis gitt bis auf

weiteres der folgende Gesellschaftsvertrag:

s1
Firma und Sitz

Die Firma der Gesellschaft lautet:

pad - präventive, altersübergreifende Dienste im sozialen Bereich - gGmbH'

Die Gesellschaft hat lhren Sitz in Berlin'

52

GegenstandundZweckderGesellschaft'Gemeinnützigkeit

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwe-

cke im sinne des Abschnitts ,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (s 52 ff Ao)

der Bundesrepublik Deutschland in der jeweils gültigen Fassung'

Zweck der Gesellschaft ist die Arbeit, vorrangig im Rahmen von Prävention, mit und für

Menschen aller Altersgruppen mit dem Ziel der Integration in die Gesellschaft' Die Arbeit

derpadgGmbHdientinsbesolrderedenMenschen,dieaufgrundpersön|icherund/oderso-
ziater Problemsituationen besondere schwierigkeiten haben' in der Gesellschaft ihren Platz

zu finden.

Gegenstand der Gesellschaft ist:

.dieFörderungderJugend-undAltenhilfesowiedesSchutzesvonEheundFamilie,

. die Förderung der Bildung und Erziehung'

r die Förderung des Wohlfahrtswesens'

. die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens'

. die Förderung mildtätiger Zwecke'

Anlage zur Urkunde
UR-Nr.: 04721 2014

vom 27.06'2O14

Notar J. Eigner in Berlin

(1)

(2)

(1)

(2)
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t3) Die Gesellschaft erfüllt o.g. Zweck hauptsächlich durch den Aufbau und unterhaltung von
Einrichtungen, in denen Maßnahmen und Projekte im sinne der sozialgesetzgebung (sGB
vlll, lx und Xll) sowie Maßnahmen zur Umsetzung von projekten des sGB ll und lll entwi-
ckelt, erprobt und durchgeführt werden. Diese sind territorialvernetzt und wirken durch ih-
re gemeinwesenorientierte Arbeit im Sozialraum.

' Der Satzungszweck der Förderung der Jugend- und Altenhilfe sowie des Schutzes von
Ehe und Familie wird insbesondere verwirklicht in:
o der Einrichtung von Kinder-, jugend- und Famirienzentren,
o der Einrichtung von Jugendfreizeit- und andere offene Einrichtungen wie u.a. sozia-

len Begegnungsformen und Elterntreffpunkten,
o der Entwicklung und Durchführung von Hilfen zur Erziehung in stationären wohnfor-men, in teirstationären Einrichtungen und amburanten Hirfen,o der Einrichtung von Kindertagesstätten,
o der Beratung und Betreuung im Rahmen der Jugendstraffäiligenhirfe,o der Einrichtung von sozialen wohnungseinrichtungen insbesondere für benachteilig-

te Menschen,
o der Einrichtung von betreutem wohnen für ältere Menschen mit Beeinträchtigun-

gen.

Der satzungszweck der Förderung der Bildung und Erziehung wird insbesondere ver-wirklicht in:
o der Einrichtung von Bildungseinrichtungen,
o der Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen für Multiplikatoren und Fachkräfte

der sozialen Arbeit.

Der satzungszweck der Förderung des wohlfahrtswesens wird insbesondere verwirk-
licht in:
o der Einrichtung von Suchthilfe- und soziale wohneinrichtungen insbesondere für

Menschen mit Beeinträchtigungen,
o der Realisierung eines Beschäftigungsbereiches mit sozialpädagogischer Betreuung

inkl' Aktivierung und Berufsorientierung für insbesondere benachteiligte Zielgruppen
wie suchta uffä llige u nd arbeitsma rktferne Menschen.

Der satzungszweck der Förderung des demokratischen staatswesens wird insbesondere
verwirklicht durch:
o Projekte zur Demokratieentwicklung u.a. im Bereich der politisch-historischen Bil-

dung und der Gewaltprävention und/oder im Rahmen von Landes- und Bundespro-
gra m men zur Demokratieförderung u nd Rechtsextrem ism usbekäm pfu ng,o den Aufbau von zivirgeseilschaftrichen Vernetzungsstrukturen,

o die Förderung der selbsthilfe (Teilhabe und Partizipation) und des ehrenamtlichen
Engagements in den Einrichtungen,

o die Planung und Durchführung von interkulturellen Begegnungen und projekten.

Der satzungszweck der Förderung mildtätiger Zwecke wird insbesondere verwirklicht
o u rcn:
o die Realisierung von Ferienfahrten, Freizeiten und kulturellen Angeboten für bedürf-tige Menschen zur Förderung von geseilschaftricher Teirhabe.

!
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b)

c)

d)

e)

Dr. Niemann, Heinrich, wohnhaft in 12619 Berlin
1 Geschäftsanteil - lfd. Nr. 2

im Nennbetrag von 4.200,00 Euro

Pickert, Jürgen, wohnhaft in 10249 Berlin
1 Geschäftsanteil - lfd. Nr. 3

im Nennbetrag von 4.200,00 Euro

Schönau, Kerstin, wohnhaft in 126g5 Berlin
1 Geschäftsanteil - lfd. Nr. 4
im Nennbetrag von 4.200,00 Euro

Sonnenburg, Silvana, wohnhaft in 10365 Berlin
1 Geschäftsanteil - lfd. Nr. 5
im Nennbetrag von 4.200,00 Euro

Wächter, Andreas, wohnhaft in 10319 Berlin
Geschäftsanteil - lfd. Nr. 6

im Nennbetrag von 4.200,00 Euro

Die Einlagen sind nicht in Geld zu erbringen, sondern die Einlagen sind durch die formwech-
selnde Umwandlung des Vereins pad e. V., mit Sitz in Berlin, vormals eingetragen im Ver-
einsregister des Amtsgerichts charlottenburg unter VR 10g49 B erbracht (s$ zzz ff umwG).

5q
Verfügungen über Geschäftsanteile

verfügungen über Geschäftsanteile oder Teile davon bedürfen zu ihrer wirksamkeit der Zu-
stimmung der Gesellschafterversammlung. Das gilt auch für die Einräumung von Unterbe-
teiligungen, Übertragungen im Rahmen von umwandlungen nach dem Umwandlungsge-
setz und die Begründung von Rechtsverhältnissen, aufgrund derer ein Gesellschafter seinen
Anteil ganz oder teilweise als Treuhänder eines anderen hält oder die Ausübung seiner Ge-
sellschafterrechte an die Zustimmung eines anderen bindet, falls dieser nicht selbst Gesell-
schafter ist.

Auf die Zustimmung besteht kein Anspruch.

Die Zustimmung bedarf der einfachen Mehrheit aller Gesellschafter.

Stimmt die Gesellschafterveftammlung einer Veräußerung zu, hat jeder der übrigen Gesell-
schafter ein Vorkaufsrecht, mehrere das Vorkaufsrecht ausübende im Verhältnis ihrer Kapi-
talanteile' Ein wegen 5 5 GmbHG sich ergebender Spitzenbetrag steht dem zu, der das Vor-
kaufsrecht als erster ausgeübt hat.
Die Ausübungsfrist beträgt einen Monat ab dem Zeitpunkt, zu dem alle Gesellschafter eine
beglaubigte Kopie des Vertrags über die Veräußerung erhalten haben.

\
(3)

(1)

\-
{21

(3)

(4)
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(s)

I

I

I

I

I

r

Stimmt die Gesellschafterversammlung der Veräußerung nicht zu, ist der Gesellschafter mit

Frist von sechs Monaten zum Jahresende zum Austritt berechtigt. Geht ein Anteil durch

Umwandlung nach dem Umwandlungsgesetz oder durch Einbringung oder Anwachsung auf

einen Dritten über, ist den anderen Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Beteiligung das Vor-

kaufsrecht an dem/den Gesellschaftsanteil/en des übertragenden Gesellschafters oder des

mit ihm im Sinne von 5 17 AktG verbundenen Unternehmens an dem neuen Inhaber einzu-

räumen, das ihnen an dem übergegangenen Anteil zustand. Die Nichteinräumung binnen

einer Frist von drei Monaten ab dem Übergang rechtfertigt den Beschluss nach $ 6.

Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, der Geschäftsführung Veränderungen in seiner Person

oder seiner Beteiligung an der Gesellschaft unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Nachweise

sind durch Unterschriften oder beglaubigte Abschriften zu führen. Für den Nachweis der

Erbfolge gilt $ 35 der Grundbuchordnung entsprechend.

Die/Der Geschäftsführer haben/hat unverzüglich nach Wirksamwerden jeder Veränderung

in der Person eines Gesellschafters oder des Umgangs seiner Beteiligung eine von ihm/ih-

nen unterschriebene Gesellschafterliste zum Handelsregister einzureichen, es sei denn ein

in Deutschland zugelassener Notar hat an den Veränderungen mitgewirkt. Nach Aufnahme

einer geänderten Gesellschafterliste in das Handelsregister der Gesellschaft haben/hat

die/der Geschäftsführer in jedem Fall (d.h. auch bei Mitwirkung eines Notars) allen Gesell-

schaftern unverzüglich eine Abschrift der aktuellen Gesellschafterliste zu übermitteln.

5s
Nachfolge von Todes wegen

Geht der Geschäftsanteil eines Gesellschafters von Todes wegen über, ist die Gesellschaf-

terversammlung berechtigt, den Gesellschaftsanteil vom Erben zu erwerben oder einzuzie-

hen. lm Falle eines Erwerbes steht den Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht - das sich nach

der Höhe der Beteiligung richtet -zu. Der Erbe ist gemäß 5 12 zu entschädigen.

Mehrere Nachfolger können die Gesellschafterrechte nur durch einen gemeinsamen Be-

vollmächtigten ausüben, der entweder Gesellschafter oder Angehöriger der rechts- oder

steuerberatenden oder wirtschaftsprüfenden Berufe sein muss. Auch die Vertretung durch

einen Testamentsvollstrecker ist zulässig, wenn er Angehöriger der vorgenannten Berufs-

gruppen ist. Bis zur Bestellung gines Bevollmächtigten ruhen die Gesellschaftsrechte.

96
Einziehung und Zwangsübertragung

(1) Die Einziehung von Geschäftsanteilen ist zulässig.

(2) Die Einziehung von Geschäftsanteilen ohne Zustimmung des Gesellschafters ist zulässig,

wenn:

(6)

ry

(1)

(2)

Gesellschaftsvertrag Seite 5



a

(3)

(4)

a) Die Einzelzwangsvollstreckung in den Geschäftsanteil des Gesellschafters, seine sons-
tigen Gesellschafterrechte oder seine Ansprüche gegen die Gesellschaft betrieben
wird und nicht innerhalb von drei Monaten nach Zustellung des pfändungs- bzw.
Überweisungsbeschlusses wieder aufgehoben wird, oder

b) Über das Vermögen des Gesellschafters das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Er-
öffnung mangels Masse abgelehnt wird, oder

c) Der Gesellschafter die Richtigkeit eines Vermögensverzeichnisses an Eides statt zu
versichern hat, oder

d) In der Person des Gesellschafters ein wichtiger Grund (entsprechend S 133, 140
HGB)vorliegt, oder

e) Der Gesellschafter aufgrund Erbfolge Gesellschafter geworden ist, aber nicht zu den
nachfolgeberechtigten personen nach dieser Satzung gehört.

Steht ein Geschäftsanteil mehreren Mitberechtigten gemeinschaftlich zu, so ist die Einzie-
hung zulässig, wenn ihre Voraussetzung nur in der Person eines Mitberechtigten vorliegt.

Die Einziehung bedarf eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung. Der Beschluss be-
darf einer Mehrheit von75% der abgegebenen Stimmen. Dem betroffenen Gesellschafter
steht dabei kein Stimmrecht zu.

Auch nach der Einziehung muss die Summe der Nennbeträge aller Geschäftsanteile dem
Stammkapital der Gesellschaft entsprechen. lm Rahmen der Einziehung eines Geschäftsan-
teils kann dazu das Stammkapital herabgesetzt werden. Ebenso können durch Mehrheits-
beschluss neue Geschäftsanteile gebildet oder bestehende andere Geschäftsanteile aufge-
stockt werden. Neu gebildete Geschäftsanteile können der Gesellschaft als eigene Anteile
oder Mitgesellschaftern oder Dritten zugewiesen werden.

Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, dass der Gesellschaftsanteil an Stelle der
Einziehung an die Gesellschaft, einen Gesellschafter oder einen von der Gesellschaft be-
stimmten Dritten abzutreten ist. Der betroffene Gesellschafter bevollmächtigt die jeweili-
gen Geschäftsführer der Gesellschaft bereits heute unwiderruflich zur Vornahme der Abtre-
tung.

Die Gesellschaft teilt dem betroffenen Gesellschafter den Beschluss über die Einziehung
bzw. die Abtretung des Geschäftsanteils unverzüglich mit. Die ist formfrei. Der Beschluss
wird mit dem Zugang der Mitteilung bei dem betroffenen Gesellschafter wirksam.

5z
Geschäftsfü hrung und Vertretung

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Bei der Führung der Geschäfte
haben die Geschäftsführer insbesondere die gesetzlichen Bestimmungen, die Satzung der
Gesellschaft und die Beschlüsse der Gesellschafter zu beachten.

(s)

(6)

(7)
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(3)

Sie haben die Gesellschaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu führen. Die

Geschäftsführer sind an die Weisungen der Gesellschafter gebunden und unterliegen dem

Wettbewerbsverbot.

Ein Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft alleine, solange er einziger Geschäftsführer ist.

Hat die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer, wird sie durch zwei Geschäftsführer

ve rtrete n.

Alle oder einzelne Geschäftsführer können zur Alleinvertretung ermächtigt und/oder von

den Beschränkungen des 5 181 BGB befreit werden, und zwar auch der einzige Geschäfts-

führer, der allein oder mit der Gesellschaft alle Geschäftsanteile hält.

Die Geschäftsführung erstreckt sich auf alle Handlungen und Rechtsgeschäfte, die der ge-

wöhnliche Geschäftsbetrieb mit sich bringt und welche zur Erreichung des Gesellschafts-

zwecks erforderlich erscheinen. Zur Vornahme von Handlungen und Rechtsgeschäften, die

der Bedeutung oder dem Umfang nach von besonderem Gewicht sind oder über den ge-

wöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinaus, ist die Zustimmung der Gesellschaf-

terversammlung erforderlich. Insbesondere bedürfen alle Geschäfte und Handlungen, wel-

che die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft erheblich beeinflussen oder

die besonders risikobehaftet sind, der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversamm-

lung.

Die Gesellschafter können durch Beschluss Einzelheiten, insbesondere einen Katalog zus-

tim m ungsbedürft iger Geschäfte in einer Geschäftsfü hru ngsord nung regeln.

5s
Gesellschafterversammlung

Gesellschafterversammlungen werden durch Geschäftsführer in vertretungsberechtigter

Anzahl einberufen.

Die Geschäftsführer haben mindestens einmal jährlich innerhalb der gesetzlich vorgesehe-

nen Frist eine Gesellschafterversammlung einzuberufen. Gegenstand dieser Gesellschafter-

versammlung ist die Feststellung des Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung sowie

die Entlastung der Geschäftsführung. Eine Gesellschafterversammlung ist ferner dann ein-

zuberufen, wenn es das lnteresse der Gesellschafter, deren Geschäftsanteile zusammen

mindestens 10% des Stammkäpitals der Gesellschaft entsprechen, dies unter Angabe des

Zwecks und der Gründe schriftlich verlangen. Kommt die Geschäftsführung einem solchen

Verlangen nicht innerhalb einer Frist von drei Wochen nach, sind die Gesellschafter, die ein

solches Verlangen gestellt haben, selbst berechtigt, die Gesellschafterversammlung einzu-

berufen.

Die Gesellschafterversammlung ist schriftlich durch Einschreiben oder durch Übergabe des

Ei nladungsschreibens gegen Em pfa ngsq uittu ng einzuberufen.

7

(4)

(1)

(2)

(3)
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(4)

Die Einberufung muss insbesondere den Zeitpunkt, den ort und die Tagesordnung enthal-
ten. Zwischen der Absendung der Einberufung und dem Tag der Gesellschafterversamm-
lung muss eine Frist von mindestens L4 Tagen liegen. DerTag, an dem die Einberufung ab-
gesendet worden ist und an dem die Gesellschafterversammlung stattfindet, wird dabei
nicht mitgerechnet.

Alle Gesellschafter sind verpflichtet, der Gesellschaft eine ladungsfähige Anschrift im Inland
und etwaige Anderungen stets unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Die Ladung eines Gesell-
schafters ist ordnungsgemäß, wenn sie an die derGesellschaft zuletzt mitgeteilte Anschrift
gerichtet worden ist

Die Gesellschafterversammlung findet grundsätzlich am Sitz der Gesellschaft statt.
Die Kosten jeder Gesellschafterversammlung trägt die Gesellschaft.

Die Gesellschafterversammlung wird von einem Versammlungsleiter geleitet. Der Ver-
sammlungsleiter ist zu Beginn der Versammlung von den anwesenden und vertretenden
Gesellschaftern mit einfacher Mehrheit zu wählen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das
Los.

ieder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterversammlung durch einen Angehörigen
der rechts-, steuerberatenden oder wirtschaftsprüfenden Berufe, der gesetzlich zur Berufs-
verschwiegenheit verpflichtet ist, vertreten lassen oder sich des Beistandes einer solchen
Person bedienen' lm Übrigen ist eine Vertretung nur durch Mitgesellschafter oder durch
Testamentsvollstrecker gestattet. Gesetzliche Vertreter, die nicht zu den personen nach
Satz l oder 2 gehören, müssen sich in ihrergesetzlichen Vertretung durch einen zugelasse-
nen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Vertreter müssen sich durch schriftliche Voll-
macht oder amtliches Zeugnis ausweisen. Ein Testamentsvollstrecker, der nicht der perso-
nengruppe nach Satz 1 angehört, kann durch einstimmigen Beschluss der übrigen in der
Gesellschafterversammlung vertretenen Gesellschafter - ohne Angabe von Gründen - abge-
lehnt werden.

Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn die anwesenden und vertretenen
Gesellschafter mindestens 75% der nach dem Gesellschaftsvertrag vorhandenen Stimmen
repräsentieren. lst die Gesellschafterversammlung nicht beschlussfähig, kann innerhalb von
drei Wochen eine Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung einberufen wer-
den. Diese Gesellschafterverfammlung ist dann unabhängig von der Zahl der anwesenoen
und vertretenen Stimmen beschlussfähig, wenn darauf in der Einberufung ausdrücklich hin-
gewiesen wurde.

(s)

(6)

ü

(7)

(8)
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(9) über jede Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift

muss mindestens Angaben zum Zeitpunkt und Ort der Versammlung, den anwesenden und

vertretenden Teilnehmern sowie alle Anträge und Beschlüsse einschließlich der jeweiligen

Abstimmungsergebn isse enthalten.

Die Niederschrift lst vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen. Die Gesellschaft übersen-

det jedem Gesellschafter unverzüglich eine vollständige Abschrift der Niederschrift.

ss
G esel lschafterbeschl üsse

Beschlüsse der Gesellschafter können in Gesellschafterversammlungen aber auch in ande-

rer Weise gefasst werden, insbesondere durch Telefon- oder Videokonferenz, Telefax oder

E-Mail oder sonstige Telekommunikation, oder im schriftlichen Verfahren. Zu einem vom

Gesetz abweichenden Abstimmungsverfahren müssen alle Gesellschafter ihre Zustimmung

erklären. Das abweichende Beschlussverfahren, die Zustimmung aller Gesellschafter hierzu

und das Beschlussergebnis sind in der Niederschrift festzustellen.

Gesellschafterbeschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen

gefasst, soweit dieser Gesellschaftervertrag oder das Gesetz nicht zwingend eine andere

Mehrheit vorsehen.

Je 100,00 EUR (in Worten: Einhundert Euro) eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme'

Das Stimmrecht aus einem Geschäftsanteil kann nur einheitlich ausgeübt werden.

Werden Beschlüsse außerhalb von Gesellschafterversammlungen gefasst, hat der Vorsit-

zende oder ein Gesellschafter der Gesellschaft darüber eine gesonderte Niederschrift zu er-

stellen, Die Niederschrift muss mindestens Angaben zur Art und Weise der Beschlussfas-

sung, den Anträgen, der Stimmabgabe der Gesellschafter und das jeweilige Abstimmungs-

ergebnis enthalten. Die Gesellschaft übersendet jedem Gesellschafter unverzüglich eine

vollständige Abschrift der Niederschrift.

Einwendungen gegen die Wirksamkeit eines Gesellschafterbeschlusses können nur inner-

halb einer Frist von zwei Monaten nach Erhalt der Niederschrift über die Gesellschafterver-

sammlung geltend gemacht werden. Nach Ablauf der Frist gelten etwaige Beschlussmängel

als geheilt.
t

510

Jahresabschluss und Ergebnisverwendung

Für die Aufstellung und prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gelten die ge-

setzlichen Vorsch rifte n'

/1\

|}

(2)

(3)

(4)

(s)

(1)
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(21 Die Gese'schaft kann im Rahmen des Gemeinnützigkeitsrechts zurässige
und/oder Mittef zum Erwerb von Geseilschaftsrechten zur Erhartung der
teiligung an Kapitalgesellschaften ansammeln.

Rücklagen bilden
prozentualen ge-

511
Dauer und Kündigung

Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte zeit. sie kann mit einer Frist von einem Jahr zumEnde eines Geschäftsjahres aufgelöst werden.

Jeder Gesellschafter kann das Gesellschaftsverhältnis kündigen. Eine Kündigung kann nurzum Ende eines Geschäftsjahres erfolgen. sie ist unter Einhartung einer viermonatigen Fristdurch eingeschriebenen Brief sowohl gegenüber der Gesellschaft als auch gegenüber denanderen Gesellschaftern persönlich zu erklären.
Kündigt ein Gesellschafter das Gesellschaftsverhältnis so wird diese nicht aufgelöst. Der Ge-sellschafter scheidet vielmehr zum Ende des betreffenden Geschäftsjahres aus. Vom Zeit-punkt des Eingangs des Kündigungsschreibens bei der Geseilschaft an ruhen alle Gesell-schaftsrechte des ausgeschiedenen Gesellschafters.

Kündigt ein Gesellschafter, ist sein Anteil gem. S 6 zu übertragen oder einzuziehen.

Die verbleibenden Gesellschafter können mit einfacher Mehrheit binnen drei Monatennach Eingang der Kündigung die Auflösung der Gesellschaft beschließen. Der ausgeschiede-ne Gesellschafter nimmt sodann anstelle einer Abfindung seines Geschäftsanteils an der Li-quidation der Gesellschaft teil.

$12
Abfindung

Die Gesellschafter erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung der Gese'schaftoder bei wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteileund den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück (siehe $ 2 Abs. 7).

Die Auszahlung der Abfindung erfolgt in drei gleichen Raten. Die erste Rate ist zwölf Mona-te nach dem Ausscheiden fällig. Der wert der Auszahlung ist vom Tage des Ausscheidens anin ihrer jeweirigen Höhe mit einem prozentpunkt über dem Basiszinssatz gemäß s 247 BGBzu verzinsen' Die Zahlung der Zinsen erfolgt mit der Zahlung der Raten. Die Gesellscn.r, *,berechtigt, den Abfindungsbeitrag ganz oder teilweise vorzeitig auszuzahlen. Ein Anspruchauf Bestellung von Sicherheiten besteht nicht.

sofern durch die Höhe der Auszahlungsraten der Bestand der Gesellschaft gefährdet wür-de' verpflichten sich alle Gesellschafter, einer angemessenen stundung dieser Raten zuzu-stimmen.

t1)

(2)

\

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
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513
Vermögensbindung

Bei Auflösung oder Aufhe:-:: c:. Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt

das Vermögen der Ges= .:-=*r. soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Gesellschafter und

den gemeinen \1ler-i::-,:n den Gesellschaftern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, an den

Deutschen Paritätisc-=- ,\ ; hlfahrtsverband Landesverband Berlin e.V., der es ausschließlich und

unmittelbar für ge-: - - -:zige und mildtätige Zwecke zu verwenden hat.

Zu den eingezah::- r:::aleinlagen und zu den geleisteten Sacheinlagen zählen nicht die auf-

grund der Ur'll-.,,--: --;:ntstandenen Kapitalanteile und das im Rahmen der Umwandlung auf

die Gesellsch:-: - :e":=:a ngene Vermögen.

s14
Geschäftsjahr und Bekanntmachungen

ist das Kalenderjahr.

i2, Bekarrrrn;chungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.

sls
Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird hier-

durch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen

Bestimmungen gilt diejenige wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem Sinn und Zweck

der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. lm Falle von Lücken gilt diejenige Be-

stimmung als vereinbart, die vereinbart worden wäre, hätte man die Angelegenheit von

vornherein bedacht.

Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen zwischen Gesellschaft oder

zwischen Gesellschaftern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht kraft

Gesetzes notarielle Form vorgeschrieben ist. Das gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf

das Erfordernis der Schriftform.

Gerichtsstand ist der Sitz der Clsellschaft.

Die Kosten dieses Vertrags und seiner Durchführung trägt die Gesellschaft bis zu einem Be-

trag von 2.500 €.

(1)

(2)

(3)

(4)






